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AG Bildung und Forschung

Ziel bleibt Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im
Grundschulalter bis 2025

Marja-Liisa Völlers, zuständige Berichterstatterin:

Im  Rahmen  der  Kultusministerkonferenz  haben  die  Länder  heute
aktuelle Kostenberechnungen über den geplanten Rechtsanspruch für
Grundschulkinder auf einen Ganztagsplatz vorgestellt. Demnach reichen
die  vom Bund zugesagten zwei  Milliarden Euro nicht  aus.  Die  SPD-
Bundestagsfraktion hält am Ausbau des Ganztags fest, um die Länder
bei  der  Realisierung  des  geplanten  gesetzlichen  Anspruchs  in  der
Grundschule bis zum Jahr 2025 zu unterstützen.

„Es bleibt dabei: Unser Ziel ist der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in
der Grundschule bis zum Jahr 2025. Der Bedarf der Eltern zeigt, dass wir damit
auf dem richtigen Weg sind. Natürlich können wir nicht so tun, als würde es diese
prognostizierten finanziellen Engpässe nicht geben. Aber das darf kein Grund
dafür sein, unser gemeinsames Ziel in Frage zu stellen. Im Gegenteil. Es gilt jetzt
mit voller Kraft einen guten Weg zu finden, um den Rechtsanspruch bis 2025
auch unter diesen Umständen umsetzen zu können.

Der Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im
Grundschulalter hat für Bund und Länder weiterhin höchste Priorität. In dieser
Legislatur stellt der Bund dafür zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Damit
schaffen wir den dringend notwendigen Einstieg in den Ausbau ganztägiger
Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter. Danach wird
eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Kommunen nötig
sein.“

http://www.spdfraktion.de/node/3915366

